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Neu: Pensionsrechtliche Anerkennung von Pflegeleistungen

Erhöhung des Ausgleichszulagenrichtsatzes
Pensionsrechtliche Anerkennung von Pflegeleistungen stellt einen weiteren sozialpolitischen Meilenstein dar.

Eine begünstigte, freiwillige Pensionsversicherung für Zeiten der Pflege naher Angehöriger wurde in der Plenarsitzung des Nationalrates am 19. Oktober beschlossen. Sie steht allen Personen offen, die sich überwiegend der Pflege naher Angehöriger (ab Pflegestufe 3) widmen. Die monatliche Beitragsgrundlage wird sich auf 1.350 Euro belaufen und entspricht damit der Beitragsgrundlage für Zeiten der Kindererziehung. Die selbstversicherte Pflegeperson bezahlt somit einen monatlichen Eigenbetrag von 138,38 Euro. Die Kosten des fiktiven Dienstgeberbeitrags übernimmt der Bund.

Diese neue Selbstversicherung wird auch neben einer Pflichtversicherung aus einer Erwerbstätigkeit bestehen können. Es wird aber nicht möglich sein, sie neben einer Selbstversicherung für Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes in Anspruch zu nehmen.

Bislang gab es das Angebot der begünstigten Weiter- bzw. Selbstversicherung nur für einen beschränkten Personenkreis. Eine vorhergehende Erwerbstätigkeit oder die Pflege eines behinderten Kindes waren dafür Voraussetzung. Nun bietet sich allen pflegenden Angehörigen – egal ob berufstätig oder Vollhausfrauen - die Möglichkeit, pensionsrechtlich Vorsorge zu treffen.

Diese Neuerung stellt einen weiteren sozialpolitischen Meilenstein dar, der unter dieser Regierung gelungen ist. Damit bringen wir klar zum Ausdruck, welch großen Wert und welche Bedeutung wir den Pflegeleistungen zuschreiben. Es ist wichtig, dass kranke Menschen in ihrer gewohnten Umgebung liebevoll betreut werden können. Genauso wichtig ist es aber auch, für die Pflegenden vorzusorgen und ihnen die Möglichkeit zu geben, für ihre Pflege Pensionszeiten zu erwerben. Mit dieser Maßnahme haben wir aber auch einen weiteren Schritt zur sozialen Absicherung der Frauen gesetzt.

Eine weitere Neuerung: Anhebung des Ausgleichszulagenrichtsatzes
Der Ausgleichszulagenrichtsatz stellt ein zentrales Instrument des sozialen Ausgleichs und der Armutsbekämpfung dar. Allein im nächsten Jahr werden wir ihn um 4,2 %, das sind 27 Euro, pro Monat anheben. Diese Neuerungen betreffen rund 188.000 allein stehende Pensionisten, 154.000 davon sind ältere Frauen. 

Damit wurde der Ausgleichszulagenrichtsatz für allein stehende Personen seit 1999 von 589,52 Euro auf 690 Euro im Jahr 2006 angehoben. Das bedeutet eine Erhöhung um 100,48 Euro seit 2000.
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